
   

Hausordnung Jugendraum 
 
 
Allgemeines 
 
Der Jugendraum ist ein Jugendlokal. Er steht den Jugendlichen aus Kerzers und Umgebung für 
Freizeitaktivitäten verschiedenster Art zur Verfügung. Die Hausordnung beschreibt die für alle 
Nutzerinnen und Nutzer gültigen Regeln. Sie gelten innerhalb und in der engeren Umgebung (ab Treppe) 
des Jugendraums. 
 
Räume und Material 
 
Mit den zur Verfügung gestellten Räumen, dem Mobiliar und der Infrastruktur ist sorgfältig umzugehen. 
Für Schäden und Verluste haften die Verursachenden, in zweiter Linie das Veranstaltungsteam. Die 
Reinigung von Räumen und Material liegt in der Verantwortung des Veranstaltungsteams oder des 
Mieters. 
 
Konsumation 
 
In den Räumen des Jugendraums besteht kein Konsumationszwang. 
 
Suchtmittel 
 
In den Räumlichkeiten des Jugendraums (inkl. Zugang/Treppe zum Jugendraum) herrscht ein striktes 
Rauchverbot.  
Verkauf, Ausschank und Konsum von Alkohol ist nicht erlaubt. 
Der Handel und Konsum von illegalen Drogen (Hanfprodukte eingeschlossen) ist verboten. 
Unter Einfluss von Drogen (Alkohol, Kanabisprodukte etc.) ist der Zutritt untersagt. 
 
Gewalt 
 
Die Nutzerinnen und Nutzer des Jugendraums begegnen sich in gegenseitigem Respekt und mit Toleranz. 
Verbale und körperliche Gewalt werden nicht toleriert. 
 
Anwohnerschaft 
 
Gegenüber den Anwohnerinnen und Anwohner ist Rücksicht zu nehmen. Am Abend ist Lärm zu 
vermeiden. Ab 22.00 Uhr besteht Nachtruhe. 
 
Nutzerinnen und Nutzer „Meet-Point“ 
 
Während den offiziellen Betriebszeiten, freitags 19.00 – 23.00 Uhr, haben nur Schülerinnen und Schüler 
der OS – Kerzers bis und mit 10 Klasse - Zutritt. 
 
Das Betreiberteam ist für den Betrieb, das Einhalten der Hausordnung und die Aufräumarbeiten 
zuständig. Nutzerinnen und Nutzer die gegen die Hausordnung verstossen, sind der Aufsichtsperson 
umgehend zu melden. 
 
Die Aufsichtsperson unterstützt das Betreiberteam und setzt die Hausordnung durch. 
 
Bei Nichtbeachtung oben genannter Regeln kann die Aufsichtsperson 
und/oder die Jugendkommission entsprechende Nutzer weg weisen 
oder ein Hausverbot verhängen. 
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